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Nr. 42 Dekret zur Inkraftsetzung des Beschlusses der Bundeskommis-

sion 1/2022 der Arbeitsrechtlichen Kommission zur Änderung 

der Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes 

(AVR) vom 31. März 2022 

 

Änderungen in § 4 AT AVR 

A. 
 

Die Bundeskommission beschließt: 
 

I. Änderungen in § 4 AT AVR 
 

§ 4 Absatz 3 des Allgemeinen Teils der AVR wird wie folgt neu gefasst:  

 

„(3) Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher 

Arbeitsverhältnisse ist Bestandteil des Dienstverhältnisses.“  
 

II. Inkrafttreten 
 

Die Änderungen treten zum 1. Januar 2022 in Kraft. 
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Der vorstehende Beschluss wird hiermit für das Bistum Görlitz in Kraft gesetzt. 
 

Görlitz, 21. Juni 2022 

Az. 246/2022 
 

L.S. 

gez. + Wolfgang Ipolt 

Bischof  gez. Joachim Baensch 

    Kanzler 

 

Nr. 43 Personalia Priester  

Beauftragung / Ernennung 
 

Mit Dekret vom 2. Juni 2022 beauftragte Bischof Ipolt Herrn Dompropst Dr. Alfred Hoffmann 

zum 1. August 2022 mit der kommissarischen Leitung des Seelsorgeamtes und ernannte ihn 

zum Ordinariatsrat. Als Ordinariatsrat ist er Mitglied des Bischöflichen Rates. 
 

Mit Dekret vom 2. Juni 2022 ernannte Bischof Ipolt zum 1. Juli 2022 Herrn Neupriester 

Markus Winzer zum Kaplan (vicarius paroecialis) der Propsteipfarrei Zum Guten Hirten in 

Cottbus. 

 

Entpflichtung 
 

Mit Dekret vom 2. Juni 2022 entpflichtete Bischof Ipolt Herrn Generalvikar Markus Kurzweil 

zum 31. Juli 2022 von seinen Aufgaben als Leiter des Seelsorgeamtes. 

 

Nr. 44 Personalia Laien 

 

Mit Dekret vom 3. Juni 2022 beauftragte Bischof Ipolt nach ihrer Wahl durch die 

Diözesanversammlung des Diözesanverbandes der Katholischen Frauengemeinschaft 

Deutschlands (kfd) im Bistum Görlitz Frau Bernadette Rausch mit der geistlichen Leitung der 

kfd im Bistum Görlitz.  
 

Mit Dekret vom 17. Juni 2022 entpflichtete Bischof Ipolt Frau Ingrid Schmidt zum 30. Juni 

2022 von ihrem Dienst im Seelsorgeamt des Bistums Görlitz und beauftragte sie zum 1. Juli 

2022 zum Dienst als Gemeindereferentin in der Pfarrei Hl. Wenzel Görlitz. Ihre Beauftragung 

mit der katholischen Klinikseelsorge in der Städtisches Klinikum Görlitz GmbH im Umfang 

von 20 Wochenstunden bleibt hiervon unberührt. 
 

Mit Dekret vom 21. Juni 2022 entpflichtete Bischof Ipolt Frau Gabriele Kretschmer auf Grund 

Renteneintritts zum 30. Juni 2022 von ihrem Dienst als Referentin im Seelsorgeamt des 

Bistums Görlitz und als Gemeindereferentin in der Pfarrei Hl. Wenzel Görlitz. Ebenso 

erlöschen alle weiteren Beauftragungen und Ernennungen. 
 

Mit Dekret vom 21. Juni 2022 ernannte Bischof Ipolt zum 1. Juli 2022 Frau Gabriele 

Kretschmer zur Umweltbeauftragten des Bistums Görlitz befristet für drei Jahre. 
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Nr. 45 Besetzung der Schlichtungsstelle für das Bistum Görlitz 

 

Die Schlichtungsstelle für das Bistum Görlitz ist zur Zeit mit folgenden Mitgliedern besetzt: 
 

Vorsitzende: 

Rechtsanwältin Ute Mittermaier, Senftenberg 
 

Stellvertretender Vorsitzender: 

Staatsanwalt Dr. Ludger Altenkamp, Wittichenau 
 

Beisitzer/in Dienstgeber:    Stellvertreter: 

Ordinariatsrätin Regina Pätzold, Görlitz  Gabriel Krause, Görlitz 

Pfarrer Udo Jäkel, Lübben    Pfarrer Hans Geisler, Beeskow 
 

Beisitzer/in Mitarbeiter:    Stellvertreter/in: 

Christiane Starre, Görlitz    Gabriela Mandrossa, Hoyerswerda 

Christine Schnorr, Cottbus    Stefan Kienz, Görlitz 
 

Geschäftsstelle: 

Carl-von-Ossietzky-Straße 41/43 

02826 Görlitz 

 

Nr. 46 Besetzung der ständigen Einigungsstelle des Bistums Görlitz 

 

Die ständige Einigungsstelle des Bistums Görlitz gemäß §§ 40 ff. MAVO ist zur Zeit mit 

folgenden Mitgliedern besetzt: 
 

Vorsitzende: 

Rechtsanwältin Ute Mittermaier, Senftenberg 
 

Stellvertretender Vorsitzender: 

Staatsanwalt Dr. Ludger Altenkamp, Wittichenau 
 

Listen-Beisitzer aus den Kreisen der Dienstgeber: 

Pfarrer Udo Jäkel, Lübben 

Ordinariatsrätin Regina Pätzold, Görlitz 
 

Listen-Beisitzer aus den Kreisen der Mitarbeiter: 

Andreas Kuhn, Jauernick 

Ordinariatsrat Dr. Winfried Töpler, Görlitz 
 

Geschäftsstelle: 

Carl-von-Ossietzky-Straße 41/43 

02826 Görlitz 
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Nr. 47 Hinweis zur Strafrechtsschutzversicherung 

 

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass die Strafrechtsschutzversicherung für die 

Verteidigung wegen des Vorwurfs, eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen zu 

haben, nur in Anspruch genommen werden kann, wenn zuvor das Bischöfliche Ordinariat 

über den Sachverhalt unterrichtet wurde. 
 

Je Rechtsschutzfall ist eine Selbstbeteiligung in Höhe von 300,00 Euro zu tragen. 

 

Nr. 48 Essener Adventskalender 2022: „Siehe, ich verkündige euch 

eine große Freude“ 

 

Der „Essener Adventskalender“ ist ein pastoral und pädagogisch wertvoller Begleiter für die 

Advents-und Weihnachtszeit mit Kindern und gibt vielfältige Anregungen zur Gestaltung der 

Zeit vor und nach Weihnachten. Ein Info-Faltblatt liegt dem Amtsblatt für unsere Pfarreien 

bei.  

Bestellungen bis Anfang September 2022 an:  

Bonifatius Buchhandlung  

Liboristraße 1 

33098 Paderborn 
Tel.: 05251/153-142 
Fax: 05251/153-362 
E-Mail: paderborn@bonifatius.de  
www.bonifatius-buchhandlung.de 
www.essener-adventskalender.de 

 

Nr. 49 Hinweis zu Amtsblatt Nr. 2 vom 4. März 2022 lfd. Nr. 16 

 

Am Ende des Dekrets über die Inkraftsetzung der ersetzenden Entscheidung des 

Vermittlungsausschusses der Zentral-KODA vom 28. Oktober 2019 „Sachgrundlose 

Befristung von Arbeitsverträgen“ muss die Datumsangabe lauten: 25. Februar 2022. 

 

 
Markus Kurzweil 

    Generalvikar  
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